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Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung der AGNNW e.V.  am  11. September 2009 in Köln,  Maternushaus

Der Vorsitzende Frank Riebandt eröffnet die Mitgliederversammlung um 18.01 h. Er stellt zunächst die satzungsgemäße schriftliche und fristgerechte Einladung zur Mitgliederversammlung fest. Die Mitgliederversammlung ist damit beschlussfähig. Zum Protokollführer wird der stellvertretende Vorsitzende Dr. Peter Gretenkort vorgeschlagen.

Die Einladung enthielt einen Vorschlag zur Tagesordnung. Weitere Vorschläge zur Tagesordnung sind in der vorgesehenen Frist nicht eingegangen. 

Der Vorsitzende erläutert eingangs wesentliche Inhalte der Satzung. Da es im Vorschlag zur Tagesordnung um eine Satzungsänderung geht, wird darauf hin gewiesen, dass für satzungsändernde Beschlüsse eine ¾-Mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder erforderlich ist. Außerordentliche Mitglieder haben kein Stimmrecht. Nicht-Ärzte können nur außerordentliche Mitglieder sein. Es wird darauf hin die Zahl der anwesenden ordentlichen Mitglieder mit 29 festgestellt. Zwei weitere Anwesende sind außerordentliche Mitglieder und dürfen daher nicht mit abstimmen.

TOP 1) Die vorgeschlagene Tagesordnung 

1) Beschluss der Tagesordnung

2) Satzungsänderungen zum Erhalt der Gemeinnützigkeit
wird einstimmig beschlossen.

TOP 2) Der Vorsitzende erläutert, dass die Satzung der AGNNW aufgrund steuerrechtlicher Neuerungen präzisiert werden muss, um den Status der Gemeinnützigkeit zu erhalten. 


-  In § 2.1 geht es um die satzungsgemäße Verwendung der Mittel der Arbeitsgemeinschaft. Der Vorsitzende führt aus, dass die AGNNW auch in der Vergangenheit Aufwandsentschädigungen (im Wesentlichen Fahrtkosten und Reisekosten) an Arbeitskreismitglieder und Vorstandsmitglieder gezahlt hat. Dies sei eine wichtige Voraussetzung, um ehrenamtliches Engagement zu unterstützen. Über die Entschädigung des Aufwandes hinaus seien keinerlei Zuwendungen erfolgt, dies sei auch in der Zukunft nicht beabsichtigt. Der Formulierungsvorschlag der Einladung ist für das gesamte Plenum sichtbar an die Leinwand projiziert (Änderungsvorschlag fett gedruckt). 

§2 Gemeinnützigkeit, Zweck, Aufgaben
1. Die Arbeitsgemeinschaft ist gemeinnützig. ...  Mittel der Arbeitsgemeinschaft und sonstige Zuwendungen dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwandt werden. Die Mitglieder erhalten aus ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Gewinnanteile und auch keine den Satzungszwecken widersprechenden Zuwendungen aus den Mitteln der Arbeitsgemeinschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Eine angemessene Entschädigung der Aufwendungen von Mitgliedern ist möglich (Aufwendungsersatz).
Nach kurzer Diskussion wird der Vorschlag in unveränderter Form  konsentiert.

-  In § 2.3 der Satzung geht es um die Fortbildungsintention der AGNNW, der unter anderem durch das Abonnement der Fachzeitschrift „Der Notarzt“ entsprochen wird. Zur Klarstellung des satzungsgemäßen Vorgehens wurde ein entsprechender Formulierungsvorschlag vorgestellt:

§ 2.3. Der Verein will an der Fortbildung der im Notarztdienst tätigen Ärzte mitwirken. Dazu wird jedem Mitglied die Fachzeitschrift „Der Notarzt“ zur Verfügung gestellt. Die Zeitschrift ist gleichzeitig das Vereinsorgan der AGNNW und der Bundesvereinigung der Arbeitgemeinschaften der Notärzte Deutschlands (BAND).
In einer konstruktiven Diskussion wird der Formulierungsvorschlag in mehreren Schritten modifiziert, um die Möglichkeit offen zu lassen, dass den Mitgliedern gegebenenfalls auch eine andere Fachzeitschrift zur Verfügung gestellt wird. Die Änderungen werden jeweils auf der Leinwandprojektion dargestellt, so dass jeder Anwesende die Änderungen aktuell nachvollziehen kann. Die abschließend konsentierte Formulierung lautet: 

§ 2.3. Der Verein will an der Fortbildung der im Notarztdienst tätigen Ärzte mitwirken. Dazu wird jedem Mitglied eine notfallmedizinische  Fachzeitschrift zur Verfügung gestellt. Diese Zeitschrift ist gleichzeitig das Vereinsorgan der AGNNW. 

-  Im Verlauf der Diskussion wird aus dem Plenum angeregt, die Satzung im Sinne einer redaktionellen Überarbeitung an allen entsprechenden Stellen mit der beidgeschlechtlichen Schreibweise „Ärztin/Arzt“ bzw. „Notärztin/Notarzt“ (Pluralformen analog) zu versehen. Auch hier gibt es Konsens in der Diskussion.  Der Name AGNNW soll diesbezüglich allerdings nicht verändert werden.

-  In einem weiteren Änderungsantrag soll die Möglichkeit der elektronischen Anmeldung zur Mitgliedschaft in Ergänzung der bisherigen schriftlichen Anmeldung eröffnet werden. 

§4 Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft

2. Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich oder auf elektronischem Wege zu stellen.

In der Diskussion ergibt sich hierzu kein Widerspruch.

Nach der Erörterung ergibt sich der nachfolgende, vom Vorsitzenden abschließend formulierte Antrag zur Änderung der Satzung:

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: Die Satzung der AGNNW wird in den §§ 2.1, 2.3 und 4.2 entsprechend der erarbeiteten Formulierungen geändert sowie hinsichtlich der beidgeschlechtlichen Schreibweise der Berufsbezeichnungen redaktionell überarbeitet.

Vor der anschließenden Abstimmung wird erneut die Zahl der anwesenden ordentlichen Mitglieder, diesmal mit 32, ermittelt. Die Satzungsänderungen werden im Block abgestimmt. Es ergibt sich für den Änderungsantrag eine Stimmenzahl von 32 Stimmen, keine  Gegenstimmen, keine Enthaltungen. Somit ist die Satzungsänderung angenommen. 

Der Vorsitzende beschließt die Sitzung um 18.34 h.

Der Protokollführer
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